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Anhang: Tabelle Zahlbeträge 

Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils 

(hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) 

ergebenden Zahlbeträge. Für das 1. und 2. Kind beträgt das Kindergeld derzeit 164 

EUR, für das dritte Kind 179 EUR, ab dem 4. Kind 195 EUR. 

3. Kind 0-5 6-11 12-17 ab 18 

1. bis 1500 196 237 292 262 100 

2. 1501 - 1900 211 254 311 284 105 

3. 1901 - 2300 225 270 330 306 110 

4. 2301 - 2700 239 286 349 327 115 

5. 2701 - 3100 253 302 368 349 120 

6. 3101 - 3500 275 328 398 383 128 

7. 3501 - 3900 298 353 428 418 136 

8. 3901 - 4300 320 379 458 453 144 

9. 4301- 4700 343 405 489 487 152 

10. 4701 - 5100 365 431 519 522 160 



Neuer Kindesunterhalt ab 01.01.2009 

Turnusmäßig etwas vorverlegt wurde die Änderung der Düsseldorfer Tabelle, da ab 

01.01.2009 das Kindergeld um € 10,00 für das 1. und 2. Kind erhöht wurde. Für das 3. Kind 

bleibt der Betrag bei € 179,00. Ab dem 4. Kind erhöht sich das Kindergeld auf € 195,00. Die 

Düsseldorfer Tabelle hat sich in den Zahlbeträgen nur leicht erhöht. Bei den tatsächlichen 

Zahlbeträgen unter Verrechnung des hälftigen Kindergeldes ergeben sich leichte Reduzie 

rungen im Hinblick auf die alte Düsseldorfer Tabelle. Die entsprechenden Zahlen ergeben 

sich aus der anliegenden Tabelle mit den Einkommensgruppen 1 bis 10. 

In dem unterhalb der Tabelle befindlichen Anhang befinden sich bereits die Zahlbeträge un 

ter Verrechnung des neuen hälftigen Kindergeldanteils. Dabei wird selbstverständlich davon 

ausgegangen, dass das komplette Kindergeld, also z.B. € 164,00, an denjenigen ausbezahlt 

wird, bei dem das Kind lebt. Der zahlende Vater hätte daher z.B. für ein 4-jähriges Kind nur 

einen Betrag von € 199,00 zu bezahlen, soweit das Kindergeld komplett an die Kindsmutter 

überwiesen wird. 

Die Düsseldorfer Tabelle ist wie früher auf eine Musterfamilie mit einem unterhaltspflichti 

gen Elternteil und 2 Kindern zugeschnitten. Hat der Unterhaltspflichtige, also z.B. der Ehe 

mann, nur 2 unterhaltspflichtige Personen zu versorgen, nämlich z.B. seine Ehefrau und 1 

Kind, so wird er in der Regel jeweils um eine Einkommensgruppe höher eingruppiert. Sind 

mehr als 3 unterhaltspflichtige Personen zu alimentieren, so wird der Unterhaltspflichtige in 

der Regel um jeweils eine Einkommensgruppe zurückgestuft. Reicht der aus einer voll 

schichtigen Arbeitstätigkeit zur Verfügung stehende Einkommensbetrag nicht, um alle Un 

terhaltspflichten zu bedienen (inklusive der eigenen), so muss eine Mangelfallberechnung 

durchgeführt werden. 

Düsseldorfer Tabelle gültig ab 01.01.2009 
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